
Schul- und Hausordnung (Stand Mai 2025) 

Allgemeine Vorbemerkung  

Die August-Dicke-Schule ist ein Ort, an dem wir hilfsbereit und in gegenseitigem Vertrauen zusammenarbei-

ten. Das verlangt Verantwortungsbewusstsein, Rücksichtnahme und Toleranz. Respekt voreinander und Fair-

ness helfen Konflikte zu vermeiden. Ein höfliches und freundliches Verhalten zwischen allen Beteiligten be-

stimmt den Umgang miteinander. Zu einem guten Miteinander gehört auch, dass wir Deutsch als Kommuni-

kationssprache benutzen. Für die Umsetzung dieser Schulordnung ist jede/r Einzelne verantwortlich.  

Sie gilt während des Aufenthalts auf dem gesamten Schulgelände sowie bei allen schulischen Veranstaltun-

gen und Aktivitäten außerhalb des Schulgeländes. 

 

1. VOR UND NACH DEM UNTERRICHT 

Alle erscheinen pünktlich sowie in angemessener 

Kleidung und mit gepflegtem äußerem Erschei-

nungsbild zum Unterricht. Mützen werden abge-

legt.  

Die Schülerinnen und Schüler betreten das Schul-

gelände in der Regel frühestens eine Viertel-

stunde vor ihrem jeweiligen Unterrichtsbeginn 

und verlassen es nach Unterrichtsschluss ohne 

Verzögerung. Schülerinnen und Schüler der Se-

kundarstufe I, die früher kommen, melden sich im 

Schulbüro.  

Das Schulgebäude wird in der Regel 10 Minuten 

vor Unterrichtsbeginn geöffnet. Bei schlechtem 

Wetter können sich vorzeitig eintreffende Schüle-

rinnen und Schüler im Bereich des Hundertwas-

ser-Treppenhauses aufhalten. 

Nach dem ersten Klingeln gehen die Schülerinnen 

und Schüler unmittelbar zu ihren Klassen- oder 

Kursräumen, legen ihr Arbeitsmaterial bereit und 

schließen die Tür. Die Fachräume werden nur zu-

sammen mit einer Lehrkraft betreten. Die beson-

deren Verhaltensregeln, die in diesen Räumen 

gelten, werden von den Fachlehrkräften mitge-

teilt (siehe Anlagen) und von allen Schülerinnen 

und Schülern befolgt.   

Wenn 5 Minuten nach Unterrichtsbeginn noch 

keine Lehrkraft erschienen ist, melden dies die 

Klassen- und Kurssprecherinnen und -sprecher 

am Lehrerzimmer oder notfalls im Schulbüro.  

Am Ende jeder Unterrichtsstunde wird die Tafel 

geputzt und der Abfall beseitigt. Spätestens am 

Ende der 6. Stunde werden zudem alle Stühle 

hochgestellt, die Fenster geschlossen und der 

Raum gefegt. 

 

2. WÄHREND DES UNTERRICHTS 

Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und 

Lehrer tragen gemeinsam zu einem guten und an-

genehmen Lern- und Arbeitsklima bei. Dazu müs-

sen alle sorgfältig vorbereitet sein.   

Schülerinnen und Schüler bringen die angefertigten 

Hausaufgaben mit, sind aufmerksam und gestalten 

aktiv den Unterricht mit. Die Anweisungen der Leh-

rerinnen und Lehrer werden befolgt.   

Während des Unterrichts sind Essen und Trinken 

sowie das Kauen von Kaugummi grundsätzlich 

nicht gestattet. Ausnahmen werden im Einzelfall 

mit der Lehrkraft vereinbart (z.B. Geburtstagsku-

chen, Trinken bei warmen Temperaturen im 

Raum).  

Nach Unterrichtsbeginn herrscht im Haus, auf den 

Fluren und auf dem Schulhof Ruhe. Lautes Spielen 

ist während dieser Zeit auch auf dem Hof nicht er-

laubt. 

Das Mitbringen von Gegenständen, von denen eine 

Gefahr für die in der Schule Anwesenden ausgeht, 

ist untersagt. Dies gilt auch für Gegenstände, bei 

denen es sich um Attrappen handelt.  

Tiere dürfen nicht in die Schule mitgebracht wer-

den. Ausgenommen sind die Schulhunde. 

  



3. IN DER PAUSE  

Die Pausen gehören zum Schultag, die Nutzung di-

gitaler Medien ist daher auch in den Pausen unter-

sagt. In den großen Pausen verlassen die Schülerin-

nen und Schüler zügig die Unterrichtsräume und 

Flure. Die Räume werden in der Regel von den zu-

letzt unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrern ab-

geschlossen.  

Lehrkräfte sind in der Regel nur in der ersten gro-

ßen Pause zu sprechen.  

Alle Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I 

halten sich auf dem Schulhof auf, dürfen aber am 

Schulkiosk einkaufen. Dorthin begeben sich die 

Schülerinnen und Schüler über den Schulhof. 

Die Toilettenräume sind kein Aufenthaltsort und 

werden nach der Benutzung unverzüglich wieder 

verlassen.  

Beim Einkauf am Kiosk ist Fairness geboten, darum 

stellen sich alle Schülerinnen und Schüler ohne zu 

drängeln in einer Reihe an. Insbesondere nehmen 

die Älteren Rücksicht auf die Jüngeren. Der Vor-

raum vor dem Kiosk ist kein Aufenthaltsraum und 

wird nach dem Einkauf verlassen.  

Die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II 

dürfen sich auch im Oberstufenraum („Obi“) oder 

in den Kursräumen 021, 022, 023 und 024 aufhal-

ten.  

Auf dem Schulhof nehmen alle Rücksicht aufeinan-

der, so dass niemand gefährdet wird. Als Bälle sind 

ausschließlich Softbälle zugelassen. Eine Aus-

nahme bilden die Basketballfelder.   

Bei Regen, Eis oder Schnee halten sich alle Schüle-

rinnen und Schüler in der Regel in ihren Klassenräu-

men oder im Erdgeschoss zwischen Neubau und 

Hundertwasser-Treppenhaus auf. Der Aufenthalt 

auf dem Schulhof ist dann nicht erlaubt.  

Das Werfen mit Schneebällen ist verboten.  

Das Befahren des gesamten Schulgeländes mit 

Fahrzeugen aller Art (z. B. Roller, Kickboards, 

Skates, Heelys und Ähnliches) ist untersagt.   

Während der Unterrichtszeit (inklusive Pausen!) 

bleiben Schülerinnen und Schüler der Sekundar-

stufe I auf dem Schulgelände. 

4. MITTAGSPAUSE/NACHMITTAGSUNTERRICHT 

Die Aufsichtspflicht umfasst den gesamten Schul-

tag inklusive der pädagogischen Übermittagsbe-

treuung, darum dürfen Schülerinnen und Schüler 

der Sekundarstufe I das Schulgelände auch in der 

Mittagspause grundsätzlich nicht verlassen. Ab 

Jahrgangsstufe 8 besteht die Möglichkeit, in die-

sem Zeitraum auf Antrag der Eltern auch außerhalb 

der Schule eine Mahlzeit einzunehmen. Dies wird 

mit einem Stempel im Schülerausweis vermerkt.  

Aufsichten befinden sich in den Bereichen  

- Schulhof und Flur 021-024  

- Mensa mit Eingangsbereich Neubau 

- Kiosk-Bereich und Flur Altbau Parterre.  

Da die oberen Stockwerke nach 13.20 Uhr nicht be-

aufsichtigt werden können, dürfen sich die Schüle-

rinnen und Schüler dort nicht aufhalten. Ausge-

nommen hiervon sind die Räume der Hausaufga-

benbetreuung im ersten Stock. Hier finden die Kin-

der die Möglichkeit, ihre Hausaufgaben (nach An-

meldung) in betreuten Räumen zu erledigen. Au-

ßerdem gibt es ein Angebot an analogen Knobel- 

und Gesellschaftsspielen.  

Für den Nachmittagsunterricht finden sich die 

Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen 

erst ab 14.15 Uhr vor den Klassen- und Kursräumen 

ein. 

In der Mensa hat das Essen unserer Ausgabeküche 

Vorrang. Mitgebrachte Speisen dürfen verzehrt 

werden. Die Verpackungen werden in den Contai-

nern auf dem Schulhof entsorgt. Die Mensa dient 

auch als Aufenthalts- und Pausenraum, aus gegen-

seitiger Rücksichtnahme ist Lärmen und störendes 

Herumlaufen allerdings zu unterlassen. Die Nut-

zung digitaler Medien ist dabei nicht gestattet. Je-

der ist dafür verantwortlich, dass sein Tisch sauber 

verlassen wird. Die Mensa ist bis 14.20 Uhr geöff-

net. 

 

  



5. NUTZUNG DIGITALER MEDIEN  

Die August-Dicke-Schule ist ein Ort, an dem Schüle-

rinnen und Schüler miteinander kommunizieren 

und sich bewegen sollen.  

Digitale Geräte werden im Rahmen unseres Digital-

konzeptes und Methodencurriculums im Unter-

richt eingesetzt und nur zu schulischen Lern- und 

Übungszwecken verwendet. Mit Beginn des Schul-

tags um 8.00 Uhr ist eine private bzw. missbräuch-

liche Nutzung (z.B. durch E-Mails, soziale Medien, 

Spiele oder Kameranutzung) im Gebäude und auf 

dem Schulgelände während des Schultags nicht ge-

stattet.  

In Freistunden dürfen Schülerinnen und Schüler 

der Sekundarstufe II ihre Geräte auch zu privaten 

Zwecken nutzen. Schülerinnen und Schüler der Se-

kundarstufe I dürfen dies nur während der Mittags-

pause und nicht in der Mensa. 

Der Datenschutz und die Wahrung der Persönlich-

keitsrechte müssen zu jedem Zeitpunkt gewährleis-

tet sein. Jede Art von Bild-, Ton- und Filmaufnah-

men ist auf dem Schulgelände grundsätzlich unter-

sagt. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass man 

immer dann, wenn man eine Person ohne ihre Zu-

stimmung, insbesondere heimlich, aufnimmt, ihr 

allgemeines Persönlichkeitsrecht verletzt und sich 

damit strafbar macht. Daher muss die Kamera an 

jedem Schülergerät im Schulalltag abgedeckt wer-

den und darf nur mit Einverständnis der Lehrkraft 

genutzt werden.  

Bei Klassenarbeiten und Klausuren werden sämtli-

che mitgebrachten digitalen Medien (inklusive 

„smarte“ Uhren u.ä.) ausgeschaltet auf das Lehrer-

pult gelegt. Zuwiderhandlung wird als Täuschungs-

versuch gewertet.  

Die Anlage „Regeln zur Verwendung von Tablets als 

Heftersatz im Präsenzunterricht“ der Schul- und 

Hausordnung enthält die zusätzlichen Vereinba-

rungen zur möglichen Nutzung von Tablets als Hef-

tersatz ab der Jahrgangsstufe 9 im Unterricht.  

Nicht zu Unterrichtszwecken verwendete digitale 

Endgeräte werden ggfs. von den Lehrkräften einge-

sammelt und müssen von den Erziehungsberech-

tigten nach Terminabsprache bei der Schulleitung 

abgeholt werden.   

6. UMGANG MIT SCHULEIGENTUM UND PERSÖNLICHEN 

GEGENSTÄNDEN 

Wir alle möchten in einer freundlichen Umgebung 

arbeiten. Dazu gehört, dass für Ordnung und Sau-

berkeit im Schulgebäude und auf dem Schulge-

lände selbstverständlich alle zuständig sind. 

So werden Unterrichtsräume in regelmäßigen Ab-

ständen aufgeräumt. Die Klassen- und Kurslehre-

rinnen und Kurslehrer regeln mit ihren Klassen und 

Kursen, wie die notwendigen Maßnahmen organi-

siert werden. Unterstützend sind die Ordnungs-

dienste auf dem Schulhof (5., 6. und 7. Klassen), im 

Gebäude (8., 9. und 10. Klassen) sowie auf den um-

liegenden Außenanlagen (LKs der Q1) tätig. 

Alle Schülerinnen und Schüler der Oberstufe sind 

für Ordnung und Sauberkeit in ihrem Aufenthalts-

raum („Obi“) verantwortlich. Dabei übernimmt die 

Jahrgangsstufe EF den täglichen Ordnungsdienst.  

Auf Sauberkeit in den Toilettenräumen achten alle 

im Interesse der Benutzerinnen und Benutzer be-

sonders.  

Die bepflanzten Flächen rund um die Schule und 

besonders auf dem Schulhof werden nicht betre-

ten.   

Mobiliar, Inventar, Bücher, Wände, Bilder und Bö-

den müssen pfleglich behandelt werden. Sachbe-

schädigungen und deren Verursacherinnen und 

Verursacher werden den Klassenlehrerinnen und 

Klassenlehrern gemeldet. Mutwillig und grob fahr-

lässig verursachte Schäden müssen ersetzt werden.   

Bei Beschädigung oder Verlust eines von der Schule 

entliehenen Lehrbuches werden dem Schadens-

verursacher die Kosten in Rechnung gestellt: Verlo-

rene Bücher müssen neu beschafft werden, be-

schädigte Bücher werden anteilig (je nach Alter/ 

Ausleihen) ersetzt. 

 

Wertvolle persönliche Gegenstände (z.B. Schmuck, 

digitale Endgeräte) werden auf eigenes Risiko in die 

Schule mitgebracht, da generell kein städtischer 

Versicherungsschutz besteht. Ein privater Versi-

cherungsschutz für die BYOD-Geräte wird empfoh-

len. 

 

  



7. SUCHT- UND DROGENPRÄVENTION 

Es ist nicht gestattet, die Schule und das Schulge-

lände unter Einfluss von Rauschmitteln (legal oder 

illegal) zu betreten oder Rauschmittel hier zu kon-

sumieren. Sollten Schülerinnen und Schüler gegen 

diese Regel verstoßen, erfolgen erzieherische Maß-

nahmen. Die Klassen-/Stufenleitung, Schulleitung 

und Eltern werden informiert und die Schülerinnen 

und Schüler werden verpflichtet, einen Beratungs-

termin mit der Beratungslehrkraft für Suchtvor-

beugung wahrzunehmen. In wiederholten Fällen 

werden Anhörungen und ggfs. Teilkonferenzen ein-

berufen, die über Ordnungsmaßnahmen beraten.  

 

8. ANLAGEN 

Regeln zur Verwendung von Tablets als Heftersatz 

im Präsenzunterricht 

Die Nutzung von Tablets als Heftersatz im Präsenz-

unterricht ist ab Jahrgangsstufe 9 möglich, aber 

nicht verpflichtend.  

Wird ein Tablet mit Stift als Heftersatz genutzt, ge-

schieht das auf eigene Verantwortung und ohne 

Versicherungsschutz durch die Schule. Die Geräte 

müssen geladen und einsatzbereit mit in den Un-

terricht gebracht werden, anderenfalls wird analog 

gearbeitet. Die Schülerinnen und Schüler verwen-

den ein Ablagesystem, das es ihnen ermöglicht, Da-

teien zu strukturieren, zügig aufzurufen und bei Be-

darf zu exportieren bzw. bei den Lehrenden einzu-

reichen.   

Die Nutzung von Tablets wird nur für unterrichtli-

che Zwecke und als kontinuierlich verwendeter 

Heftersatz gestattet. Die Kamera ist, wie in Absatz 

5 dargestellt, stets abzudecken. Zur Unterstützung 

der handschriftlichen Kompetenzen und Förderung 

lernpsychologischer Prozesse der Schülerinnen 

und Schüler werden weiterhin auch analoge Me-

dien im Unterricht genutzt und Tafelbilder abge-

schrieben, nicht abfotografiert. Das dafür notwen-

dige Material (z.B. Schreibutensilien) ist stets mit-

zubringen und wird durch die Tablets nicht ersetzt, 

sondern nur ergänzt.  


